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die Zeichnungen.

die Baubeschreibung,

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012). 
Die für die Zeitverträge ausgewählten Nummern stimmen inhaltlich mit den Nummern des - KEV 117 (B) ZVB - überein.

Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten

Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2)

Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander:

für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Die Einheitspreise sind aufzugliedern und die einzelnen kalkulatorischen Ansätze sind zu erläutern.
Die Vordrucke liegen bei der ausschreibenden Stelle zur Einsicht auf und werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

2.

das Leistungsverzeichnis,

Gültige Fassung der Technischen Regelwerke (§ 1 Abs. 1)1.

die in den Vertragsunterlagen genannten 

Überzahlungen (§ 16)

Zahlungen (§ 16)

Stundenlohnarbeiten (§ 15)

Rechnungen (§§ 14 und 16)

Preisnachlässe (§§ 14 und 16)

4.4 Die Nummer 4.3 gilt auch für die Preise der Nachunternehmen.

Abrechnung (§ 14)

Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10)

20.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10)

19.

18.

17.

16.

Nachunternehmen (§ 4 Abs. 8)

Umweltschutz (§ 4 Abs. 2)

23.

Preisermittlungen (§ 2)

14.

-

11.

- entfällt -

Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die

- entfällt -

Sind nach § 2 Abs. 4 bis 9 und nach § 8 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittlungen

-

10.

Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV)

in der drei Monaten vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. 
Datum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -).

9.

4.

- frei -

4.1

15.

Preisermittlungen (§ 2)4.

4.2

4.3

Rangfolge der Vertragsbestandteile (§ 1 Abs. 2)2.

Gültige Fassung der Technischen Regelwerke (§ 1 Abs. 1)1.

Inhaltsübersicht

21.

für die Ausführung von Bauleistungen
- Ausgabe Oktober 2012 -

Zusätzliche Vertragsbedingungen     - Zeitverträge -

KEV 127
(Z) ZVB

Zusätzliche Vertragsbedingungen - Zeitverträge -
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Sicherheitsleistung (§ 17)

Die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - sind zu 
verwenden. 

22.

Bürgschaften (§ 17)

9. Umweltschutz (§ 4 Abs. 3)

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen 
Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken.

Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

9.1

9.2 - entfällt -BO
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14. Unterrichtung des Auftraggebers (§ 10)

Der Auftragnehmer hat 
- Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und 
- wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern, 
Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

KEV 127
(Z) ZVB

18.1

Rechnungen (§§ 14 und 16)18.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und 
Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

17. Preisnachlässe (§§ 14 und 16)

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei der 
Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren 
Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind.

11. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10)

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung 
der Prüfung und Feststellung entzogen werden.
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15. - frei -

zwei Stellen nach dem Komma zu runden.Geldbeträge auf

drei Stellen,Rauminhalte und Gewichte auf

zwei Stellen,Längen und Flächen auf16.3 Bei Aufmaß und Abrechnung sind

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die 
Durchschriften der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich 
um einen öffentlichen Auftrag handelt.

16.2

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig 
sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom 
Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu geben; die Nummern 10.1 und 10.2 gelten 
entsprechend.

10.3

Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und die 
Eignung des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens schriftlich bekannt zu geben.

10.2

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind.10.1

Nachunternehmen (§ 4 Abs. 8)10.

16.1

Abrechnung (§ 14)16.

Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

18.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - 
gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen.

18.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist 
am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei 
Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

18.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit 
gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat,  wird die Differenz zwischen dem aktuellen 
Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

b)

a) Präqualifizierte Nachunternehmen haben die Nummer anzugeben unter der sie im Präqualifikationsverzeichnis des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen sind.

Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben Eigenerklärungen entspr. dem Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - 
abzugeben.

Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. 
Ausländische Unternehmen haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen.
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19.1

19. Stundenlohnarbeiten (§ 15)

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 enthalten:
- das Datum,

die Bezeichnung der Baustelle,-

die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,-

die Art der Leistung,-

die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe,-

die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, 
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen,

-

- die Gerätekenngrößen.

KEV 127
(Z) ZVB

21.2

Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf 
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

21.1

Überzahlungen (§ 16)21.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Zahlungen (§ 16)20.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. 

23.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden.

Die nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
abgelaufen ist.

23.4 - entfällt -

23.5 - entfällt -
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Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

19.2

19.3

Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner 
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.

Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche.22.2

22.1 - entfällt -

Sicherheitsleistung (§ 17)22.

23.2 Die Bürgschaft ist von einem

- in den Europäischen Gemeinschaften oder

in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder

-

" - Der Bürge .... [Name und Anschrift des Bürgen] .... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, 
unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.

- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. 
Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte 
Gegenforderungen des Hauptschuldners. 

Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde oder mit der schriftlichen 
Verzichtserklärung durch den Auftraggeber.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."-

Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrags 
getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen:

-

in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen-

23.3

Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen 
angerechnet worden ist.

23.5

Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit 
geleistet worden ist, eingebaut sind.

23.4

-

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Bürgschaften (§ 17)23.

Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von .... [Betrag] .... Euro an den Auftraggeber zu zahlen.
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